
 
 

Nutzungsordnung für die Mediothek der Wigbertschule 
 
Die Mediothek steht allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern 
der Wigbertschule zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. 
 

In der Mediothek gilt die Haus- und Schulordnung. 
Den Anweisungen der jeweiligen Aufsichtsperson ist Folge zu leisten. 
 
Die Mediothek ist ein ruhiger Ort zum Lernen, zum Erledigen von 
Hausaufgaben und zum Lesen.  Jede Benutzerin/jeder Benutzer muss sich 
deshalb leise und rücksichtsvoll verhalten. 
 
Taschen müssen vor Benutzung der Mediothek in den dafür vorgesehenen 
Fächern im Eingangsbereich abgelegt werden.  
Jacken werden an den Garderobenhaken aufgehängt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen. Die Schließfächer 
dürfen nur für die Dauer des Mediotheksbesuches belegt werden. 
Arbeitsmaterialien (Schreibsachen, eigene Bücher und Hefte) dürfen in die 
Mediothek mitgenommen werden! 
 
Essen und Trinken ist in der Mediothek nicht gestattet. 
 
Der Bereich hinter der Glasfront (Tische, rotes Sofa) ist der Oberstufe als 
Arbeitsbereich vorbehalten.  
Die Nutzung von Mobiltelefonen ist in der Mediothek untersagt. Nach 
Rücksprache mit der Aufsicht darf es von den Oberstufenschülern jedoch zum 
Abfotografieren von Medien genutzt werden. 
Es gibt einen Präsenzbestand, der durch einen roten Punkt gekennzeichnet ist. 
Diese Bücher dürfen nur in der Mediothek benutzt werden oder über eine 
Kurzausleihe bis zum Folgetag (1. große Pause) entliehen werden.  
Bücher mit einem grünen Punkt gehören zum Ausleihbestand und dürfen für 
zwei Wochen ausgeliehen werden. Bei Überziehung der Ausleihfrist fallen 
Mahngebühren an. Für die Ausleihe müssen die Schülerinnen und Schüler ihren 
Schülerausweis vorlegen.  
 



Alle Bücher und Medien werden sorgfältig behandelt. In den Büchern der 
Mediothek darf nichts angestrichen und markiert werden. 
Vor dem Verlassen der Mediothek werden die Bücher an ihren Platz in die 
Regale zurückgestellt, der Arbeitsplatz aufgeräumt und die Stühle wieder an 
den Tisch gerückt. 
 
PC- und Internetnutzung 
Die PCs in der Mediothek dienen der schulischen Arbeit und dem 
eigenständigen Lernen.  
Die Computer dürfen zur Recherche und zur Unterrichtsvorbereitung genutzt 
werden. 
Computerspiele sind verboten! 
Der PC-Zugang erfolgt unter Benutzung des Schulnetzwerkes und dem 
persönlichen Kennwort der Schülerinnen und Schüler. Das Passwort wird am 
Anfang des Schuljahres durch den Klassenlehrer ausgegeben. Dieses darf auf 
keinen Fall an andere Personen weitergegeben werden. Jeder Benutzer ist für 
sein persönliches Benutzerkonto verantwortlich. Die Anmeldung im Netz mit 
fremden Nutzerdaten ist nicht erlaubt. Der Netzwerkadministrator hat Zugang 
zu allen Home-Verzeichnissen; alle Internet-Aktivitäten werden protokolliert 
und können dem jeweils angemeldeten Benutzer zugeordnet werden. 
 
Es ist untersagt: 

 jegliche Veränderung an PC- und Netzwerkkonfiguration. 

 die Verwendung mitgebrachter Spiele und die Installation von Spielesoftware auf 
den PCs. 

 das Kopieren von Software jeglicher Art von den Arbeitsstationen und aus dem 
Netz. 

 illegales Herunterladen über Tauschbörsen (filesharing). 

 unsachgemäßer Umgang mit der Hardware, wie beispielsweise das Umbelegen 
der Buchstaben und Ziffern auf der Tastatur. 
 (In diesem Fall muss der Verursacher auch Schadensersatz leisten.) 

 jegliche Verwendung von dem Bildungsauftrag der Schule zuwiderlaufenden bzw. 
illegalen Materialien wie z.B. Pornographie oder gewaltverherrlichende Medien. 

 
Von allen Schülerinnen und Schülern wird erwartet, 

 dass sie als respektvoll, rücksichtsvolle und kritische Partner im Netz per E-Mail, in 
Chat und Foren kommunizieren. 

 dass sie keine dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule zuwiderlaufenden 
Materialien (z.B. Pornographie, Gewaltverherrlichung, extremistische Inhalte) im 
Internet suchen,  herunterladen oder veröffentlichen. 

 dass sie die Autorenrechte (Urheberrecht) bei allen Veröffentlichungen und bei der 
Speicherung von Materialien aus dem Internet beachten. 

 
Die Schule haftet nicht für Schäden, die durch entliehene Medien und Programme 
entstehen. 


